
 

 
 

 

Pressemitteilung: Volksbegehren Artenvielfalt 
 

Landwirtschaft und Artenschutz gemeinsam voranbringen 
Bauern sprechen sich für das Volksbegehren aus – Förderprogramme 

für alle Leistungen – Staat muss die Umstellung auf Ökolandbau massiv 

fördern 
 

Hilpoltstein / München, 31. Januar 2019 – Das „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die 

Bienen!“ hat ein besseres Naturschutzgesetz als Ziel – damit soll auch ausdrücklich die 

bäuerliche Landwirtschaft unterstützt werden. Die Ziele des Volksbegehrens werden nur 

gemeinsam mit den Bauern erreicht. „Wir wollen den Artenschutz und zugleich eine 

bessere Vergütung für die Landwirte endlich zusammenbringen. So wird die 

Staatsregierung neue Förderprogramme, Ausgleichszahlungen und neue Vertriebswege 

anbieten müssen“, so Agnes Becker, die Beauftragte des Volksbegehrens und 

Stellvertretende Vorsitzende der ÖDP Bayern. 

Nach dem Volksbegehren müssen zehn Prozent des Bayerischen Grünlands künftig zu 

Blühwiesen werden, also die Mahd erst nach dem 15. Juni erfolgen, um sowohl brütende 

Vögel als auch Insekten zu schützen. Die Bayerische Staatsregierung wird den 

Landwirten Förderungsmöglichkeiten unterbreiten müssen, um diesen Zielwert zu 

erreichen. Sepp Braun, Landwirt aus Dürneck bei Freising unterstützt das Volksbegehren 

Artenvielfalt: „Es ist wissenschaftlich belegt, dass der Artenschwund mit der 

Landwirtschaft eng zusammenhängt. Wir müssen als Bauern Verantwortung 

übernehmen und in der Landwirtschaft neu denken. Wir müssen zurückkommen zu 

einer bäuerlichen Landwirtschaft mit starker Vernetzung von Flächen und Hecken. In 

diesem Volksbegehren geht es nicht nur um die Arterhaltung für Insekten, sondern auch 

um die Zukunft der Bauern.“  

 

Je nachdem welche Pflanzenarten der Landwirt anbaut, beeinflusst er auch das 

Bodenleben. Je einseitiger die Bewirtschaftung, umso ärmer das Bodenleben und 

schwieriger die Bewirtschaftung. Monokulturen bedeuten auch eine emotionale 

Verarmung der Menschen. „Wir brauchen nicht nur Bio-Landbau, weil ein riesiger Markt 

dafür da ist, sondern auch um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Es gibt auch nicht 

„die“ Bauern. Es gibt viele konventionelle Betriebe, die umweltverträglich und nachhaltig 

wirtschaften, das soll viel mehr gefördert werden und wird sich auch wirtschaftlich 

auszahlen. Dafür wird das Volksbegehren sorgen“, erklärt Jürgen Schilling, Vorstand von 

Bioland.  

 



Genauso sieht es Josef Schmid, Landwirt in Neufraunhofen und Landesvorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL): „Da wir Landwirte den größten Teil 

der Flächen in Händen haben, können wir uns nicht unserer Verantwortung entziehen, 

wenn es um Lebensräume geht. Bei der Umsetzung des Volksbegehrens kommt es 

darauf an, die Bereitschaft, Fläche für Schutzzwecke zur Verfügung zu stellen, 

entsprechend zu fördern. Das ist allemal eine bessere Perspektive, als weiter billig für 

den Weltmarkt zu produzieren. Dem Gerücht, eine gesetzliche Festschreibung 

verhindere die Förderung derartiger Maßnahmen, ist entschieden entgegenzutreten.“  

 

Das Tierschutzgesetz, beispielsweise verhindert auch nicht die Förderung 

tiergerechterer Haltungssysteme und Stallbauten und Wasserschutzgesetze schreiben 

zwar die Einrichtung von Wasserschutzgebieten vor und trotzdem ist es möglich, die 

betroffenen Landwirte zu entschädigen. „In der Praxis wird zum Beispiel in anderen 

Bundesländern empfohlen, die verpflichtenden ökologischen Vorrangflächen 

gleichzeitig als Gewässerrandstreifen zu nutzen. Das sollte auch in anderen Punkten des 

Volksbegehrens möglich sein“, so der AbL-Vorsitzende weiter. 

 

Das Volksbegehren wird für einen gesetzlichen Rahmen sorgen, von dem auch die 

Landwirtschaft profitieren wird. Landwirte, die Leistungen für das Gemeinwohl bringen, 

werden in Zukunft noch stärker gefördert und die Umstellung auf ökologischen Landbau 

noch intensiver unterstützt. „Die Forderungen des Volksbegehrens sind eine echte 

Chance und wirtschaftliche Perspektive für Bayerns Landwirte. Besonders kleine und 

mittelständische Betriebe, die nicht nur Fördergelder nach Betriebsgröße erhalten, 

werden profitieren“, sagt der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer. 

 

Auch damit der geplante Biotopverbund entstehen kann, werden Förderprogramme 

aufgelegt werden müssen, den Landwirten werden aber keine Nachteile entstehen. Sie 

werden zu Beschützern der Landschaft. Durch die Zielvorgabe, den Anteil des 

Ökolandbaus bis 2025 auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen, werden neue 

Vertriebskanäle für die hochwertigen Produkte geschaffen. Die Nachfrage nach 

Biolebensmitteln wächst in und außerhalb Deutschlands beständig, während die 

Erzeugung kaum nachkommt. „Wir müssen unseren Landwirten ein attraktives Paket 

schnüren und ihnen wie in Österreich Starthilfe geben für die ökologische Erzeugung, 

das Marketing und den Vertrieb“, fordert Ludwig Hartmann, der Fraktionsvorsitzende 

von Bündnis 90/Die Grünen im bayerischen Landtag. „Und natürlich muss der Freistaat 

Bayern auf seinen Flächen mit gutem Bio-Beispiel vorangehen.“  

 

Allgemein handelt es sich bei dem gesamten Gesetzestext des Volksbegehrens um 

Zielvorgaben, da ein Volksbegehren nicht in die Haushaltshoheit eingreifen darf. „Das 

bedeutet, dass die die Staatsregierung Instrumente finden muss, diese Zielvorgaben 

einzuhalten. Dies kann in Form von Förderprogrammen, Entschädigungen, 

Ausgleichszahlungen oder eben über die Schaffung von Märkten geschehen. 

Förderungen sind bei gesetzlichen Auflagen möglich und üblich“, erklärt Richard 

Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern.  



Hintergrund 

 

Über das Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen! 

Das Volksbegehren ist ein Mittel der direkten Demokratie. Es ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern die 

Einbringung eines Gesetzesentwurfs in den Bayerischen Landtag. Die erste Hürde ist überwunden: 

Knapp 100.000 Menschen haben in der ersten Zulassungsphase für das Volksbegehren unterschrieben, 

im Oktober wurde es vom Innenministerium zugelassen. Jetzt müssen sich vom 31. Januar 2019 bis zum 

13. Februar 2019 eine Million Wahlberechtigte persönlich in den Rathäusern in Listen eintragen, um das 

Volksbegehren Artenvielfalt erfolgreich zu machen. Online ist dies nicht möglich. Zur Eintragung muss 

der gültige Ausweis vorgelegt werden. Zum Trägerkreis des Volksbegehrens Artenvielfalt – Rettet die 

Bienen! gehören die Ökologisch-Demokratische Partei Bayern (ÖDP), der Landesbund für Vogelschutz in 

Bayern (LBV), das Bündnis 90/Die Grünen Bayern und der BUND Naturschutz in Bayern. Ein breites 

gesellschaftliches Bündnis von mehr als 200 Organisationen, Unternehmen, Verbänden und Parteien 

unterstützen diese direktdemokratische Initiative für ein neues Naturschutzgesetz in Bayern.  

 

Die Kernforderungen des Volksbegehrens Artenvielfalt – Rettet die Bienen! 

Ziel des Volksbegehrens ist es, Regelungen im bayerischen Naturschutzgesetz zu verankern, die die 

Artenvielfalt retten. Die Kernforderungen: die bayernweite Vernetzung von Lebensräumen für Tiere; die 

Erhaltung von Hecken, Bäumen und kleinen Gewässern in der Landwirtschaft; der Erhalt und die 

Schaffung blühender Randstreifen an allen Bächen und Gräben; der massive Ausbau der ökologischen 

Landwirtschaft; die Umwandlung von zehn Prozent aller Wiesen in Blühwiesen; die pestizidfreie 

Bewirtschaftung aller staatlichen Flächen; die Aufnahme des Naturschutzes in die Ausbildung von Land- 

und Forstwirten. 

 

Die Aktionsbündnisse  

Bayernweit kämpfen 80 Aktionsbündnisse in den Gemeinden für eine Wende im bayerischen 

Naturschutz. Alle Interessierten sind aufgefordert mitzumachen. Auf der Website des Volksbegehrens 

Artenvielfalt www.volksbegehren-artenvielfalt.de findet man die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen.  

 

Das Artensterben  

Wissenschaftliche Studien belegen, dass in Bayern immer mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben 

bedroht oder bereits verschwunden sind. Besonders betroffen sind die Insekten, die unter anderem für 

das Überleben der Menschheit als Bestäuber von Nahrungspflanzen existenziell wichtig sind. In 

Deutschland sind knapp 50 Prozent aller Bienenarten bestandsbedroht oder bereits ausgestorben, über 

75 Prozent aller Fluginsekten sind nicht mehr da und die Bestände an Schmetterlingen vielfach sogar 

noch stärker zurückgegangen, in einigen Regionen Bayerns teilweise um 70-90 Prozent. Unter anderem 

in Folge des Insektenschwundes leben in Bayern nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren. Diese 

dramatische Entwicklung will das Volksbegehren Artenvielfalt stoppen. 

 

Pressebilder in Druckauflösung finden Sie unter: www.volksbegehren-artenvielfalt.de/pressebilder  
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